
Büchen macht Grün   - Pflegekalender für hochwertige Grünflächen

Teilbereich Nord, Nördlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin – zugehörige Karte „Nord“

Tabelle 1

Fläche Nr. Lage Eigentümer Januar Februar März April Mai Juni August September Oktober November Dezember zuletzt bearbeitet Bemerkung

Wald 
W1-W8
W20-W23
W26

Gemeinde

bei W23 Beachtung G26
W21 ist Ausgleichswald
W20 Sportplatznutzung 
beachten

W19 Parkstraße Gemeinde Park, derzeit gesperrt

Alleen
Theodor-Körner-Straße und 
Gudower Straße

Gemeinde geschütztes Biotop

Knicks 
K11 – K22

siehe Karte Gemeinde geschütztes Biotop

Gräben
V9 – V11

siehe Karte Gemeinde
Maßnahmen im Sommer unter 
Beachtung des Artenschutzes 
(Kontrolle auf Tiere) möglich

R1 RRB Hesterkamp Gemeinde
kann auch später gemäht 
werden

R2 RRB Auf der Heide Gemeinde
kann auch später gemäht 
werden

R3 RRB Theodor-Körner Gemeinde

umgebende Ausgleichs- und 
Grünflächen beachten 
(A19+G20), kann auch später 
gemäht werden

R7 RRB Tannenweg Gemeinde
kann auch später gemäht 
werden

R8 RRB Pracherbusch Gemeinde
kann auch später gemäht 
werden

R9 RRB Harten-Leina-Wege Gemeinde
kann auch später gemäht 
werden

A1 Südlich Kläranlage Gemeinde

A2 am Wasserwerk Gemeinde

A3 am Wasserwerk privat
übrige Fläche ohne regelmäßige 
Pflege

A4 am Wasserwerk Gemeinde

A5 Harten-Leina-Weg privat Privat

A6 Auf der Geest privat Privat

A10
Wiese am Kanal,  
nördlich Ö4

privat Privat

A12
Östlich Buswendeschleife 
am Bahnhof

Gemeinde
Zauneidechsenhügel erhalten 
und schützen

A13 Ecke Bahnhof -  Kanal privat Privat

A14 Ecke Bahnhof -  Kanal Gemeinde

A19 RRB Theodor-Körner Gemeinde

A20
Wiese östlich RRB Theodor-
Körner

privat Privat

Ö2 Wiesenweg Gemeinde Obstbäume noch nicht da

Ö3 Wiese am Kanal  Gemeinde
Baumpflege/Verkehrssicherungs
pflicht

Ö4 Wiese am Kanal  Gemeinde
Baumpflege/Verkehrssicherungs
pflicht

Ö5
Ökokonto Moorwischen am 
Klärwerk

privat Privatkeine Pflege durch die Gemeinde

Obstbaumschnitt nach Bedarf 
ca. alle 5-10 Jahre

Mahd jährlich ab 15.7.
keine Bodenbearbeitung, Mähgut 

entfernen

Obstbaumschnitt nach Bedarf ca. alle 5-10 
Jahre

Mahd jährlich ab 15.7.
keine Bodenbearbeitung, Mähgut 

entfernen

Mahd jährlich ab 15.7.
keine Bodenbearbeitung, Mähgut 

entfernen

keine regelmäßige Pflege, ggf. Einzelstammentnahme in Abstimmung mit der Forst

Obstbaum- und 
Kopfweidenschnitt nach Bedarf 

ca. alle 5-10 Jahre

Mahd jährlich ab 15.7.,
Mähgut entfernen,

keine Bodenbearbeitung

Obstbaum- und Kopfweidenschnitt nach Bedarf 
ca. alle 5-10 Jahre

keine Pflege durch die Gemeinde

keine Pflege durch die Gemeinde

keine Pflege durch die Gemeinde

Mahd Trockenrasen, keine Bodenbearbeitung, 
Mähgut entfernen

keine Pflege durch die Gemeinde

keine regelmäßige Pflege, ggf. Einzelstammentnahme in Abstimmung mit der Forst

Mahd Trockenrasen,
Mähgut entfernen

keine Pflege durch die Gemeinde

keine Pflege durch die Gemeinde

Mahd Böschungen und 
Umgebung

Mahd Böschungen und 
Umgebung

keine regelmäßige Pflege (Röhricht), alle 10-15 Jahre Gehölzjungwuchs auf der Fläche entfernen, Eichen an der Straße erhalten und schützen (Verkehrssicherungspflicht)

Mahd jährlich ab 15.7.
Röhricht und Hochstauden nur alle 3-5 

Jahre

Mahd jährlich ab 15.7.
Röhricht und Hochstauden nur alle 3-5 

Jahre

Mahd jährlich ab 15.7.
Röhricht und Hochstauden nur alle 3-5 

Jahre

Mahd Böschungen und 
Umgebung

Gehölzschnitt alle 8-10 J., 
Überhälter stehen lassen

Mahd Knickschutzstreifen,
keine Bodenbearbeitung, 

Mähgut entfernen

Gehölzschnitt alle 8-10 Jahre, Überhälter 
stehen lassen

Ausmähen, Räumen, 
Gehölzschnitt jährlich oder 

nach Bedarf

Ausmähen, Räumen, Gehölzschnitt, jährlich 
oder nach Bedarf

Juli

Pflege, Gehölzentnahme nach Bedarf und in Abstimmung mit der Forst, Verkehrssicherungspflicht

Verkehrssicherungspflicht, Unterhaltung der Wege, Gehölzschnitt nur zwischen 1.10. und 28.2.

Verkehrssicherungspflicht, Kronenpflege nach Bedarf, Bei Verlust Nachpflanzung von Bäumen

Stand: 30.04.2024


